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Finanzielle Sicherstellungen 

§ 44. (1) Bei der Genehmigung einer Deponie, ausgenommen Bodenaushubdeponien unter 100 000 
m

3
, hat die Behörde dem Deponieinhaber eine angemessene Sicherstellung zur Erfüllung der mit der 

Genehmigung verbundenen Auflagen und Verpflichtungen aufzuerlegen. Die Maßnahmen sind 
entsprechend den Bauabschnitten der Deponie sicherzustellen. Sofern bescheidmäßig eine maximale 
offene Schüttfläche festgelegt ist, sind die Maßnahmen betreffend die Oberflächenabdeckung 
entsprechend der offenen, noch nicht endgültig abgedeckten Schüttfläche zu besichern. Die Sicherstellung 
kann entsprechend den in der Genehmigung festgelegten Deponieabschnitten berechnet und auferlegt 
werden. Die Sicherstellung ist gemäß Anhang 8 zu berechnen; der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit Richtlinien zur Anwendung des Anhangs 8 erstellen. 

(1a) Der Deponieinhaber kann bis zur Erlassung des Bescheides betreffend die Sicherstellung 
beantragen, dass die Sicherstellung für eine Inertabfall-, Baurestmassen-, Reststoff- oder 
Massenabfalldeponie oder für eine Deponie für gefährliche Abfälle in folgenden Teilbeträgen 
vorgeschrieben wird: 

 1. erstmalig vor Beginn der Ablagerung 30% der Sicherstellung und 

 2. danach fortlaufend für jeweils zwei Kalenderjahre bis spätestens 1. April des diesem Zeitraum 
folgenden Jahres, entsprechend dem abgelagerten Volumen, wobei der letzte Teilbetrag bis zum 
1. April jenes Jahres zu leisten ist, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 80% des genehmigten 
Volumens verbraucht sind. 

(1b) Dem Antrag gemäß Abs. 1a ist eine schlüssige Sicherstellungsvorschau anzuschließen, der die 
beabsichtigte Form und Laufzeit der Sicherstellungen unter Angabe der zur Ablagerung vorgesehenen 
Abfallmassen für jede der zweijährigen Perioden zu entnehmen ist. Die Behörde hat im Bescheid die 
Gesamtsumme der finanziellen Sicherstellung, den erstmaligen Teilbetrag von 30%, den Betrag je 
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Kubikmeter für die Berechnung der weiteren Teilbeträge und den als Basis für die Berechnung der 
Wertsteigerung zutreffenden Baukostenindex festzulegen. 

(2) Als Leistung einer Sicherstellung gilt eine finanzielle Sicherstellung, zB eine Bankgarantie, eine 
entsprechende Versicherung, ein gesperrtes Bankkonto oder etwas Gleichwertiges, wie eine 
Haftungserklärung einer Gebietskörperschaft. Eine Sicherstellung muss der Behörde jedenfalls im Fall 
einer Insolvenz für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Verfügung stehen, dh. vom 
Vermögen des Deponieinhabers abtrennbar sein. Eine Bürgschaft oder Haftungserklärung eines 
privatrechtlichen Unternehmens, ausgenommen eine Bankgarantie oder Versicherung im Sinne des ersten 
Satzes, ist nicht zulässig. 

(3) Die Besorgung der Geschäfte der Verwaltung, des Zugriffs, der Verwendung und der Freigabe 
von Sicherstellungen für Deponien im Sinne des § 48 Abs. 2 AWG 2002 wird dem Landeshauptmann 
übertragen. Für den Fall, dass ein Deponieinhaber die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der mit 
der Deponiegenehmigung verbundenen Auflagen und Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
durchführt, ist der Landeshauptmann unbeschadet des § 62 AWG 2002 ermächtigt und verpflichtet, auf 
die Sicherstellung im Ausmaß der voraussichtlich anfallenden Kosten für die von der Behörde zu 
setzenden Maßnahmen zu greifen. 

(4) Im Falle einer befristeten Sicherstellung oder einer Kündigung der Sicherstellung seitens des 
Sicherstellenden hat der Deponieinhaber bis vier Wochen vor Ablauf der Gültigkeit der Sicherstellung 
erneut eine angemessene Sicherstellung beizubringen. Andernfalls ist der Landeshauptmann ermächtigt 
und verpflichtet, auf die Sicherstellung zu greifen. Die Sicherstellung gilt in diesem Falle als rechtzeitig 
in Anspruch genommen, wenn eine schriftliche Aufforderung zur Leistung der Sicherstellung seitens des 
Landeshauptmannes spätestens am letzten Tag der Gültigkeit der Sicherstellung beim Sicherstellenden 
eingelangt ist. 

(5) Nach Herstellung der endgültigen Oberflächenabdeckung, der diesbezüglichen behördlichen 
Überprüfung und bei voller Funktionsfähigkeit der übrigen technischen Einrichtungen ist die 
Sicherstellung auf die Kosten der Nachsorge zu verringern. Nach Feststellung der Behörde, dass für die 
Deponie keine Nachsorgemaßnahmen mehr erforderlich sind (Ende der Nachsorgephase), ist die 
Sicherstellung freizugeben. 

(6) Ein Testat eines Wirtschaftsprüfers gemäß § 48 Abs. 2a AWG 2002 hat die im Anhang 8 Punkt 
3 beschriebenen Inhalte zu umfassen. 
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